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Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen
biologischen Vielfalt
Anlage von Hecken, Feldgehölzen und Ufergehölzen

A.2 (RL NE/2007) 

mit Hinweisen zur Gehölzauswahl


Ziel der Maßnahme
Mit dieser Maßnahme sollen standortgerechte Hecken, Feldgehölze und Ufergehölze in der offenen Landschaft mit einheimischen Arten neu angelegt werden, vorzugsweise unter Verwendung gebietsheimischer Gehölze
. Hecken, Feldgehölze und Ufergehölze übernehmen für Lebensgemeinschaften der Agrarlandschaft eine Vielzahl an Lebensraumfunktionen. Sie bieten vielen Insekten (z. B. Wildbienen), Vögeln (z. B. Neuntöter), Amphibien (z. B. Erdkröte) und Säugetieren (z. B. Feldhase) Nahrung, Möglichkeiten zur Fortpflanzung sowie Zufluchtsort und Rückzugsraum vor Witterung, Bewirtschaftung und Feinden. Gleichzeitig leisten Hecken, Feldgehölze und Ufergehölze einen Beitrag zur Erhöhung der Strukturvielfalt der Landschaft. Im Rahmen des Biotopverbundes können Hecken und Ufergehölze als lineare Vernetzungselemente Leitstrukturen für wandernde Arten sein (z. B. Tagfalter, Fledermäuse). Daneben schützen Hecken, Feldgehölze und Ufergehölze vor Wind- und Wassererosion, sie wirken regulierend auf den Wasserhaushalt und tragen in bestimmten Regionen zur Gestaltung von typischen Landschaftsbildern und der historisch gewachsenen Vielfalt der Kulturlandschaft bei.
Standardkostensätze und Fördersätze 
	Maßnahme
	Standard-kostensatz

[EUR/m²]
	Förder-satz

[%]
	resultierende Zuwendung für einen m²

 [EUR ]

	Anlage von gebietsheimischen Gehölzen mit besonderer Bedeutung für den Natur- und Artenschutz 
	11,34
	90
	10,20

	Anlage von gebietsheimischen Gehölzen 
	11,34
	80
	9,07

	Anlage von standortgerechten Gehölzen mit besonderer Bedeutung für den Natur- und Artenschutz
	8,76
	90
	7,88

	Anlage von standortgerechten Gehölzen
	8,76
	80
	7,00


Zuwendungsbedingungen, Antragstellung und Durchführung der Maßnahme 
( Es wird grundsätzlich empfohlen, im Vorfeld der Antragstellung eine Förderinformation beim Sachgebiet Naturschutz der zuständigen Außenstellen des LfULG (Kamenz, Mockrehna, Zwickau) vor allem zur Auswahl der Gehölze einzuholen. 
( Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt der allgemeinen Information dient. Im Zuwendungsbescheid können weitere Sachverhalte ergänzt bzw. die genannten Punkte konkretisiert werden.
( Es wird darauf hingewiesen, dass ab einer Fläche von 2000 m² ein Gehölz den Status als Landschaftselement verliert und dann nicht mehr betriebsprämienberechtigt ist. 
Zuwendungsbedingungen

· Die Anlage der Hecken, Feldgehölze oder Ufergehölze hat unter Einhaltung der Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides zu erfolgen. 
· Als förderfähige Fläche wird die gesamte bepflanzte Fläche berechnet inklusive eines 1 m breiten Streifens um diese Fläche von der Basis bzw. dem Stamm der äußersten Randgehölze ab gemessen. 
· Förderungen, bei denen die Zuwendung für das Projekt unter 500 EUR liegt, werden nicht gewährt. 
· Aufwendungen für die Planung und das Management der Maßnahme sind bereits im Standardkostensatz berücksichtigt und können daher nicht zusätzlich gefördert werden. 
· Der Erwerb oder die Bereitstellung der Maßnahmeflächen sowie die Anschaffung von Technik, Maschinen oder Anlagen, die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlich sind, können ggf. zusätzlich beantragt werden. 
· Gefördert wird die Anlage von Gehölzen auf aus naturschutzfachlicher Sicht geeigneten Standorten insbesondere in der freien Landschaft, d. h. bspw. keine Einfriedungen von Grundstücken in Ortslagen, keine Waldränder und keine Kurzumtriebsplantagen.

· Die Förderung umfasst die Anlage und Pflege der Gehölze bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sicherheit über den Anwuchserfolg besteht. 

· Die endgültige Einschätzung, ob es sich um ein Projekt mit besonderer Bedeutung für den Natur- und Artenschutz handelt, obliegt der zuständigen Bewilligungsbehörde. Grundsätzlich ist davon auszugehen, wenn eine der folgenden Gegebenheiten vorliegt:
· Sicherung/ Verbesserung eines Lebensraumtyps nach Anhang I FFH-RL,
· Sicherung/ Verbesserung eines Arthabitats/ Sicherung des Populationszustandes von Arten nach Anhang II und IV FFH-RL/ Anhang I VRL,
· Artenschutz-/ Artenhilfsprogramm,
· Sicherung von geschützten Biotopen (gemäß § 20 BNatSchG, § 26 SächsNatSchG).
· Es sind einheimische und standortgerechte Bäume und Sträucher zu pflanzen. Nach Möglichkeit ist gebietsheimisches Pflanzgut zu verwenden. 
· Der Standardkostensatz für die Anlage von gebietsheimischen Gehölzen findet Anwendung, wenn mindestens 50 % des Pflanzgutes (bezogen auf die Artenzahl und die Stückzahl) gebietsheimisch und in dieser Hinsicht zertifiziert ist bzw. bei Arten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegen, nachgewiesen den Herkunftsempfehlungen für forstliches Saat- und Pflanzgut im Freistaat Sachsen entspricht. Geeignete Zertifizierungssysteme für Arten, die nicht dem FoVG unterliegen, stellen derzeit z. B. das Qualitätsprogramm gebietsheimische Gehölze des pro Agro e.V. Brandenburg, die Zertifizierung der Erzeugergemeinschaft für autochthone Baumschulerzeugnisse in Bayern (EAB) oder das RAL-Gütezeichen Anzucht gebietsheimischer Gehölze (RAL-Gütezeichen 244/7) dar. Eine Übersicht zur Lage der Herkunftsgebiete im Freistaat Sachsen für diese Arten kann unter www.natur.sachsen.de, Rubriken Artenschutz, Gebietsheimische Pflanzen, Herkunftsgebiete (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/24841.htm

 HYPERLINK "http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/24839.htm" \o "http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/24839.htm" ) abgerufen werden. Für Arten des FoVG ist der Herkunftsnachweis durch einen dem FoVG entsprechenden Lieferschein zu erbringen. Informationen über die Herkunftsgebiete und Herkunftsempfehlungen für FoVG-Arten erhalten Sie bei den Baumschulen oder beim Staatsbetrieb Sachsenforst (http://www.forsten.sachsen.de).
· Die Zweckbindungsfrist beträgt i.d.R. 5 Jahre.
Antragstellung
· Die Antragstellung zur Gewährung von Zuwendungen für die genannte Maßnahme ist laufend möglich. Die zu verwendenden Formulare und konkrete Ausfüllhinweise sind im Internet unter der Internetseite des SMUL (www.smul.sachsen.de/RichtlinieNE) zu finden bzw. bei der regional zuständigen Außenstelle des LfULG zu erhalten.

· Mit dem Antrag sind eine Übersichtskarte zur Lage der Maßnahmenfläche, eine Liste der vorgesehenen Gehölze (Arten, Stückzahl, Angabe ob gebietsheimisch) sowie ein Pflanzplan bzw. Pflanzschema einzureichen. Aus der Übersichtskarte sollen insbesondere der Ort des Vorhabens und die Abgrenzung zweifelsfrei erkennbar sein. In dem Pflanzplan bzw. Pflanzschema müssen die Anordnung der einzelnen Gehölzarten, die Pflanzabstände sowie die Größe der Pflanzfläche dargestellt sein.

· Im Antrag sind die betroffenen Flurstücke anzugeben und jeweils die Zustimmung des Flächeneigentümers beizufügen. 

· Seitens der Naturschutzfachbehörde wird beurteilt, ob es sich bei der geplanten Gehölzanlage um ein über RL NE/2007 förderfähiges Vorhaben oder um eine Erstaufforstung / Waldmehrung im Sinn der RL AuW/2007 handelt. 

· Bitte beachten Sie, dass durch die jeweils zuständige Bewilligungsbehörde ggf. weitere Angaben zum Projekt angefordert werden.

Durchführung

· Die Pflanzung ist durch Anlage eines Wildschutzzaunes aus Knotengeflecht und von mindestens 1,60 m Höhe vor Wildschäden zu schützen.

· Sofern es sich um die Anlage von gebietsheimischen Gehölzen handelt, ist das Zertifikat für gebietsheimisches Pflanzgut bzw. bei FoVG-Arten der Lieferschein spätestens zusammen mit dem Auszahlungsantrag / Verwendungsnachweis einzureichen. 

Weitere fachliche Hinweise
Allgemeine Hinweise

· Es sollte darauf geachtet werden, dass nur heimische und sortenfreie Arten verwendet werden.
· Zur Vorbereitung kann die Pflanzfläche gefräst werden. 

· Der Anwuchs höherwüchsiger Sträucher und Bäume kann durch eine Pflanzverankerung unterstützt werden. 
· In Rotwildgebieten wird eine Zaunhöhe von 2 m empfohlen, um die Anpflanzung vor Wildschäden zu schützen.
Anlage von Hecken

· Hecken sind bandartige Gehölzstreifen, die vorwiegend aus verschiedenen Straucharten aufgebaut sind, jedoch auch einzelne, zumeist kleinwüchsige Bäume enthalten können. 

· Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die Anlage einer mindestens 3-reihigen Hecken empfohlen. Anzustreben ist eine Breite der ausgewachsenen Hecke von mindestens 5 bis 6 m, an die sich zu beiden Seiten ein Krautsaum anschließt. 

· Die hochwüchsigeren Gehölze werden in der Regel in die Mitte der Hecke gepflanzt. 
· Die Pflanzabstände sind nach dem Wuchsverhalten der Gehölze zu wählen. Bei schwach wüchsigen Sträuchern, wie z. B. Rosen, genügt ein Abstand von 1 x 1 m (in der Reihe und zwischen den Reihen), stärker wachsende Gehölze, wie z. B. Hasel, benötigen Abstände von 2 bis 3 m. Dies ergibt eine Pflanzdichte von 0,5 bis 1 Gehölz/m².
· Insbesondere bei konkurrenzschwachen Arten empfiehlt sich die Pflanzung von kleinen Gruppen. Dadurch wird vermieden, dass sie von starkwüchsigen Arten unterdrückt werden. 
· Lange Hecken sollten in mehrere Abschnitte geteilt werden, so dass Durchlässe für Tiere entstehen. 
Anlage von Feldgehölzen

· Feldgehölze sind unregelmäßig geformte Gehölzflächen, die vorrangig auf landwirtschaftlich schwer nutzbaren Geländeausformungen (z. B. Kuppen, flache Mulden, steile Böschungen) inselartig in der offenen Landschaft liegen. Dabei bestehen die Feldgehölze meist aus einem Baumbestand (niedrig- und hochwüchsige Bäume), der von Sträuchern umgeben ist. 

· Aus naturschutzfachlicher Sicht wird eine Mindestgröße von 1.500 m² empfohlen. 

· Die Pflanzabstände richten sich wie bei der Anlage von Hecken nach dem Wuchsverhalten der Gehölze. Aufgrund der stärkeren Verwendung von Bäumen liegt hier die durchschnittliche Gehölzdichte bei ca. 0,4 Gehölzen/m².
Anlage von Ufergehölzen

· Ufergehölze sind Gehölzstreifen, die sich an Gewässern entlang ziehen. Vorwiegend handelt es sich dabei um mehrschichtige Gehölze bestehend aus Bäumen oder hohen Sträuchern, die durch niedrigere Sträucher ergänzt werden. 
· Besonders zu empfehlen sind mehrreihige Pflanzungen, um den naturschutzfachlichen Wert des Gehölzes und den Nährstoffrückhalt durch das Gehölz zu erhöhen. 
· Um einen Eintrag von Boden bei Starkregen und Hochwasser in das Gewässer zu verhindern, ist von einer großflächigen Bodenvorbereitung für die Pflanzung abzusehen. 

· Die Pflanzabstände richten sich wie bei der Anlage von Hecken nach dem Wuchsverhalten der Gehölze. Aufgrund der stärkeren Verwendung von Bäumen liegt auch hier die durchschnittliche Gehölzdichte bei ca. 0,4 Gehölzen/m².
· Es sollte darauf geachtet werden, dass bei Fließgewässer begleitenden Ufergehölzen nur überflutungstolerante Arten gepflanzt werden. Für Ufergehölze an Stillgewässern sollten nur Arten verwendet werden, die an einen hohen Grundwasserstand angepasst sind. 
Geeignete Gehölze
Die folgende Tabelle 1 enthält die Zuordnung der Gehölze zu den beiden Herkunftsgebieten gebietsheimischer Gehölze, an denen Sachsen jeweils einen Anteil hat (Mittel- und ostdeutsches Tief- und Hügelland, Südostdeutsches Hügel- und Bergland). 

Daneben werden Empfehlungen zur standörtlichen Verwendung der Gehölze aufgelistet, die ggf. an regionale Besonderheiten (z. B. besondere Artenschutzanliegen) bzw. lokale standörtliche Gegebenheiten angepasst werden sollten. Weitere Hinweise dazu geben die zuständigen Naturschutzfachbehörden. Detaillierte Angaben finden sich in Sächsische Landesanstalt für Forsten (2002): Die Baum- und Straucharten Sachsens – Charakterisierung und Verbreitung als Grundlagen der Generhaltung. Schriftenreihe der LAF, Heft 24 (http://www.smul.sachsen.de/sbs/download/Baum-Straucharten.pdf).

In der anschließenden Tabelle 2 finden sich vom Aussterben bedrohte Gehölze, die aufgrund ihrer Gefährdung nur in Absprache mit den Unteren Naturschutzbehörden vermehrt und verwendet werden sollen.
Tabelle 1: Übersicht über für Gehölzpflanzungen in Sachsen empfohlene Gehölze mit Herkunftsgebietszuordnung*, Standortansprüchen und Hinweisen zur Verwendung
Nährstoffe: a = arm, m = mittel, r = reich; Bodenfeuchte: t = trocken, f = frisch, n = nass; alle Angaben in Klammern ( ): mit Einschränkungen
	Art wissenschaftlich
	Art deutsch
	SO-deutsch. Hügel- u. Bergland
	Mitt.- u. O.-deutsch. Tief- u. Hügelland
	Art gemäß FoVG
	Nährstoffe
	Bodenfeuchte
	Höhenlagen (ab ca. 500 m)
	Kammlagen (ab ca. 800 m)
	Hügellandbereich (200 - 500 m)
	Tieflagen (bis ca. 200 m)
	Geeignet zur

Pflanzung in
	 Anmerkungen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hecken
	Feld-gehölzen
	Ufer-gehölzen
	

	Wuchshöhe <5 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cornus sanguinea 
	Blutroter Hartriegel 
	X
	X
	
	m-r
	t-f
	(X)
	
	X
	X
	X
	X
	X
	die heimische C. sanguinea subsp. sanguinea ist zu verwenden, für sommerwarme Gebiete;  nur bedingt für Heide- und Sandgebiete geeignet

	Cytisus scoparius
	Besen-Ginster 
	X
	X
	
	a-m
	t-f
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	weite Verbreitung, gebietsweise nur zerstreut oder fehlend (z.B. nicht in Teilen des Lösshügellands vorkommend)

	Genista tinctoria
	Färber-Ginster
	X
	X
	
	m
	f
	(X)
	
	X
	X
	X
	
	
	die heimische G. tinctoria subsp. tinctoria ist zu verwenden, wärmeliebend

	Lonicera nigra
	Schwarze Heckenkirsche
	X
	
	
	a-m
	f
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	Lonicera xylosteum
	Rote Heckenkirsche 
	
	X
	
	m-r
	f
	
	
	X
	
	X
	X
	
	Verbreitungsschwerpunkt (hoch)kolline Stufe, insb. SW-Sachsen vom Elsterhügelland und vogtländische Kuppenlandschaft bis zur Pleiße sowie im Elbhügelland.

	Prunus spinosa
	Schlehe 
	X
	X
	
	m-r
	t
	(X)
	
	X
	
	X
	X
	
	Ausbreitung durch Wurzelbrut häufig, nur bedingt für Heide- und Sandgebiete geeignet

	Rosa canina agg. 
	Gruppe Hunds-Rosen
	X
	X
	
	m-r
	t-f
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	Artenkomplex mit zahlreichen Arten mit z.T. abweichenden Standortansprüchen

	   Rosa canina
	Hunds-Rose
	X
	X
	
	m-r
	t-f
	(X)
	
	X
	X
	X
	X
	
	die am weitesten verbreitete Wildrose Sachsens

	   Rosa corymbifera
	Hecken- Rose
	X
	X
	
	m-r
	t-(f)
	X
	
	X
	(X)
	X
	X
	
	besonders im östlichen Sachsen häufiger

	   Rosa dumalis
	Graugrüne Rose
	X
	X
	
	m-r
	t-(f)
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	

	Rubus idaeus
	Himbeere 
	X
	X
	
	m-r
	f
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Rubus fruticosus agg.
	Brombeere
	X
	X
	
	m-r
	f
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	Artenkomplex mit zahlreichen Arten mit z.T. abweichenden Standortansprüchen

	Salix aurita
	Ohr-Weide 
	X
	X
	
	a-m
	(f)-n
	X
	X
	(X)
	X
	
	
	X
	Moorgebüsche und Bruchwälder; für moorige Standorte und Kammlagen, nicht für Lösshügelland geeignet

	Salix cinerea
	Grau-Weide 
	X
	X
	
	a-m-r
	(f)-n
	(X)
	
	X
	X
	
	
	X
	vorrangig Feuchtgebüsche, Bruchwälder, Stillgewässer, Moorgebüsche, nur unterhalb 600 m

	Salix purpurea
	Purpur-Weide 
	X
	X
	
	a-m-r
	f-n
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	Überflutungsbereich Bach- und Flussauen, auch wechselfeuchte Kies- und Sandstandorte, Gewässer außerhalb der Auen

	Salix triandra
	Mandel-Weide
	X
	X
	
	m-r
	f-n
	(X)
	
	X
	X
	
	
	
	Überflutungsbereich Bach- und Flussauen, in den Höhenlagen Sachsens meist nur synanthrop

	Salix viminalis
	Korb-Weide 
	X
	X
	
	m-r
	(f)-n
	(X)
	
	X
	X
	
	
	X
	natürliche Verbreitung schwer rekonstruierbar, da als Korbweide angebaut; periodisch überschwemmte Fluss- und Bachufer

	Sambucus racemosa
	Roter Holunder 
	X
	X
	
	m-r
	f
	X
	X
	(X)
	(X)
	X
	X
	
	

	Viburnum opulus
	Gewöhnlicher Schneeball 
	X
	X
	
	m-r
	f
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	nur bedingt für Heide- und Sandgebiete geeignet

	Wuchshöhe 5-10 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Corylus avellana
	Hasel 
	X
	X
	
	m-r
	(t)-f
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	nicht für Heide- und Sandgebiete geeignet

	Crataegus laevigata s.l.
	Zweigriffliger Weißdorn i. w. S. 
	X
	X
	
	m-r
	t-f
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	nicht in Obstbaugebieten (Apfel, Birne), da Wirtspflanze für Feuerbrand

	Crataegus monogyna s.l.
	Eingriffliger Weißdorn i. w. S.
	X
	X
	
	m-r
	t-f
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	häufigster Weißdorn, aber gebietsweise nur zerstreut, nicht in Obstbaugebieten pflanzen (Apfel, Birne), da Wirtspflanze für Feuerbrand

	Crataegus x macrocarpa
	Großfrüchtiger Weißdorn 
	X
	X
	
	m-r
	t-f
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	nicht in Obstbaugebieten (Apfel, Birne), da Wirtspflanze für Feuerbrand

	Euonymus europaea
	Europäisches Pfaffenhütchen 
	X
	X
	
	m-r
	t-f
	(X)
	
	X
	X
	X
	X
	X
	nur bedingt für Heide- und Sandgebiete geeignet

	Frangula alnus
	Faulbaum 
	X
	X
	
	a-m
	(t)-f-n
	(X)
	
	X
	X
	X
	X
	X
	besonders geeignet für feuchte bis anmoorige Böden

	Prunus padus 
	Gewöhnliche Traubenkirsche 
	X
	X
	
	m-r
	f-n
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	die heimische P. padus subsp. padus ist zu verwenden, nur bedingt für Heide- und Sandgebiete geeignet

	Pyrus pyraster
	Wild-Birne, Holz-Birne
	X
	X
	
	m-r
	(t)-f
	(X)
	
	X
	X
	X
	X
	
	bevorzugte Standorte sind wärmebegünstigte Lagen

	Rhamnus cathartica
	Purgier-Kreuzdorn 
	(X)
	X
	
	m-r
	t-f
	(X)
	
	X
	X
	X
	X
	
	bis ins untere Bergland auf nährstoff- und basenreichen Standorten, nicht in Obstbaugebieten (Apfel, Birne), da Wirtspflanze für Feuerbrand

	Salix caprea
	Sal-Weide 
	X
	X
	
	m-r
	f
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	 

	Sambucus nigra
	Schwarzer Holunder 
	X
	X
	
	m-r
	f
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Wuchshöhe 10-20 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acer platanoides
	Spitz-Ahorn
	X
	X
	X
	m-r
	t-f
	(X)
	
	X
	X
	
	X
	X
	

	Acer campestre
	Feld-Ahorn 
	
	X
	
	m-r
	t-f
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	besonders für wärmebegünstigtes Hügelland, Flussauen

	Betula pubescens 
	Moor-Birke 
	X
	X
	X
	a-m
	f-n
	X
	X
	(X)
	X
	
	
	X
	Moorstandorte, feuchte bis nasse Böden,

B. pubescens subsp. pubescens im ganzen Gebiet, B. pubescens subsp. carpatica nur in den oberen Berglagen

	Carpinus betulus
	Hainbuche 
	X
	X
	X
	m-r
	t-f-(n)
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	sommerwarme Lagen, in Flusstälern auch im Mittelgebirge, nur bedingt für Heide- und Sandgebiete geeignet

	Prunus avium
	Vogel-Kirsche 
	X
	X
	X
	m-r
	f
	(X)
	
	X
	X
	X
	X
	
	die heimische P. avium subsp. avium ist zu verwenden

	Salix fragilis
	Bruch-Weide 
	X
	X
	
	m-r
	f-n
	X
	
	(X)
	
	
	
	X
	Überschwemmungsbereich Fließgewässer, v.a. Erlen-/ Weiden-Ufergehölze

	Salix pentandra
	Lorbeer-Weide
	
	X
	
	m-r
	f-n
	
	
	X
	X
	
	
	X
	Überschwemmungsbereich Fließgewässer, v.a. Erlen-/ Weiden-Ufergehölze

	Salix x rubens
	Hohe Weide
	X
	X
	
	m-r
	f-n
	X
	
	X
	X
	
	
	
	Verwechslung mit Salix alba und S. fragilis ausschließen

	Sorbus aucuparia
	Eberesche 
	X
	X
	
	a-m
	t-f
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	als frostharte und immissionstolerante Art große landespflegerische Bedeutung in den höheren Berglagen und Kammlagen des Erzgebirges

	Wuchshöhe >20 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abies alba
	Weiß-Tanne
	X
	(X)
	X
	m-r
	f
	X
	(X)
	(X)
	
	
	X
	
	Im mittel- und ostdeutschen Tief- und Hügelland Altvorkommensgebiete beachten, nährstoffreichere Standorte in den Altvorkommensgebieten

	Acer pseudoplatanus
	Berg-Ahorn
	X
	X
	X
	m-r
	f
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	

	Alnus glutinosa
	Schwarz-Erle (Rot--Erle)
	X
	X
	X
	m-r
	f-n
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	

	Betula pendula
	Sand-Birke 
	X
	X
	X
	a-m
	t-f
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	in ganz Sachsen verbreitet

	Fagus sylvatica
	Rotbuche
	X
	X
	X
	m-r
	(t)-f
	X
	(X)
	X
	(X)
	
	X
	
	in ganz Sachsen verbreitet, meidet reine Sandgebiete

	Picea abies
	Gewöhnliche Fichte
	X
	X
	X
	a-m
	(t)-f
	X
	X
	X
	(X)
	
	X
	X
	in Tieflagen nur in den "Tiefland-Fichtengebieten"

	Pinus sylvestris
	Gewöhnliche Kiefer
	X
	X
	X
	a-m
	t-f-n
	X
	
	X
	X
	
	X
	
	

	Populus tremula
	Zitter-Pappel
	X
	X
	X
	a-m
	t-f
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	

	Quercus petraea
	Trauben-Eiche 
	X
	X
	X
	a-m-r
	t-f
	(X)
	
	X
	X
	
	X
	
	wärmeliebend, Verbreitungsschwerpunkt im Hügelland

	Quercus robur
	Stiel-Eiche 
	
	X
	X
	a-m-r
	(t)-f-n
	(X)
	
	X
	X
	
	X
	X
	

	Salix alba
	Silber-Weide 
	X
	X
	
	m-r
	f-n
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	Überschwemmungsbereich von Fluss- und Bachauen

	Tilia cordata
	Winter-Linde 
	X
	X
	X
	m-r
	t-f
	(X)
	
	X
	X
	
	X
	
	

	Tilia platyphyllos
	Sommer-Linde 
	(X)
	X
	X
	m-r
	f
	(X)
	
	X
	
	
	X
	
	nur für geeignete Standorte im Hügelland (Verbreitungsschwerpunkt)

	Ulmus glabra
	Berg-Ulme 
	X
	X
	
	m-r
	f-(n)
	X
	
	(X)
	
	
	X
	
	nur für geeignete Standorte im Hügelland (Verbreitungsschwerpunkt)

	Ulmus laevis
	Flatter-Ulme 
	
	X
	
	m-r
	f-n
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	

	Ulmus minor
	Feld-Ulme 
	(X)
	X
	
	m-r
	f-(n)
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	Elbtalgebiet, Elster-Luppe-Aue, untere Mulde, an wärmebegünstigten Standorten Pflanzungen bis ins untere Bergland (sonst nur zerstreut bis selten im Tief- und Hügelland)


* Nicht aufgelistet werden diejenigen Arten, die gemäß „Leitfaden für gebietseigene Gehölze – Empfehlungen der Arbeitsgruppe Gebietseigene Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2011) innerhalb der relevanten Herkunftsgebiete natürliche Vorkommen nur außerhalb Sachsens aufweisen.
Tabelle 2: Vom Aussterben bedrohte Gehölze, die aufgrund ihrer Gefährdung nur in Absprache mit den Unteren Naturschutzbehörden vermehrt und verwendet werden sollen
(X): im Herkunftsgebiet nur mit Einschränkungen verwendbar
	Art wissenschaftlich
	Art deutsch
	Südostdeutsches Hügel- und Bergland
	Mittel- und ostdeutsches Tief- und Hügelland
	Art gemäß FoVG
	Anmerkungen

	vom Aussterben bedrohte Gehölze

Vermehrung und Verwendung nur in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde

	Populus nigra
	Schwarz-Pappel
	
	(X)
	X
	im Bereich der Flussauen von Elbe, Mulde und Neiße

	Rosa gallica
	Essig-Rose
	
	(X)
	
	im Mittelsächsischen Lösshügelland und Riesa-Torgauer-Elbtal

	Rosa pendulina
	Gebirgs-Rose
	(X)
	
	
	im Ost- und Mittelerzgebirge

	Sorbus aucuparia subsp. glabrata
	Gebirgs-Eberesche
	(X)
	
	
	in den Kammlagen des Zittauer Gebirges und Mittleren Erzgebirges

	Sorbus torminalis
	Elsbeere
	
	(X)
	
	im Elbhügelland und Muldegebiet





































































































� Das Nachpflanzen innerhalb bestehender Gehölze sowie die Pflanzung von Einzelgehölzen und Baumreihen erfolgt weiterhin als anteilsfinanzierte Förderung auf Basis der tatsächlichen Ausgaben. 
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